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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.07.1986

Norm

StPO §248 Abs1

Rechtssatz

Sachverständigentätigkeit im Vorverfahren ist kein Hindernis für eine Betrauung desselben Sachverständigen mit der

Erstattung eines Gutachtens in der Hauptverhandlung.
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